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Gebührentarif Sport- und Mehrzweckhalle Frohberg 
 
 
Nutzung 
Die Sport- und Mehrzweckhalle Frohberg kann von Stäfner und auswärtigen Sportvereinen, 
Schulen, Firmen, Organisationen und Privatpersonen für kommunale und überkommunale 
Veranstaltungen (z.B. Trainingsbetrieb, Meisterschaftsspiele, Schweizer-Meisterschaften, 
Gewerbeausstellung, usw.) gemietet werden. 

 
 

Belegungsumfang 
Der Belegungsumfang bei einer Miete umfasst die Halle plus Garderoben/Duschen und spe-
zifische Zusatzräumlichkeiten sowie bei Bedarf den Restaurationsbereich mit Küche, Theke-
Bar-Buffet, Kühlschränke, Abwaschmaschine, usw. 
 
 
Belegungskosten 
 

a. Dauerbelegungen 
 

Nutzung durch Mass Gebühr 

Sportvereine mit Sitz in Stäfa 1 Std. pro Woche kostenlos 

Schule Stäfa 1 Std. pro Woche Kostenlos 

Auswärtige Sportvereine 1 Std. pro Woche CHF 900 / Jahr 

Schulen (exkl. Schulferien) 1 Std. pro Woche CHF 1'200 / Jahr 

Firmen 1 Std. pro Woche CHF 1'500 / Jahr 

 
 

b. Einzelbelegungen nichtkommerzielle Anlässe 
(= Sportveranstaltungen oder andere Anlässe für gemeinnützige Zwecke) 
 

Nutzung durch Mass Gebühr 

Sportvereine mit Sitz in Stäfa pro Stunde CHF 40.00  
(max. CHF 300.00 / Tag) 

Auswärtige Sportvereine,  
Verbände und Privatpersonen 

pro Stunde CHF 55.00  
(max. CHF 400.00 / Tag) 

Schulen & Firmen pro Stunde CHF 70.00  
(max. CHF 500.00 / Tag) 

 
 

c. Einzelbelegungen kommerzielle Anlässe 
(= Anlässe und Veranstaltungen mit Eintrittspreisen) 

 

Nutzung durch Mass Gebühr 

Stäfner Sportvereine, Firmen 
und Organisationen 

pro Stunde CHF 80.00  
(max. CHF 1’000.00 / Tag) 

Übrige Nutzerinnen und Nutzer pro Stunde CHF 120.00  
(max. CHF 1’500.00 / Tag) 

 
 
 
 



Seite 2 von 2 

d. Hallenwart 
(= Tätigkeiten: Mithilfe beim Einrichten von Veranstaltungen, Schäden reparieren, 
Nachreinigung bei Übergabe, usw.) 
 

Zeit Mass Gebühr 

Montag bis Freitag bis 20.00 Uhr pro Stunde CHF 50.00 

Montag bis Freitag ab 20.00 Uhr;  
Wochenende/Feiertage 

pro Stunde CHF 80.00  

Bereitschaftsdienst pro Stunde CHF 30.00  

 
 

e. Endreinigung (inkl. Abfallentsorgung) 
 

Belegung Gebühr 

Einzelbelegung ohne Nutzung Buvette/Küche kostenlos 

Einzelbelegung mit Nutzung Buvette CHF 100.- 

Einzelbelegung mit Nutzung Buvette & Küche CHF 200.- 

 
 

f. Stornierungsgebühren 
 

Zeit Gebühr 

Abmeldungen bis 6 Wochen vor Belegungstermin kostenlos 

Abmeldungen bis 4 Wochen vor Belegungstermin 50%  

Abmeldungen bis 2 Wochen vor Belegungstermin 100%  

 
 

Übernahme / Abgabe 
 
Die Dauer ab Übernahme, bis Abgabe der Halle ist kostenpflichtig. Bei der Abgabe festge-
stellte Schäden und Reinigungs-Mehraufwand werden dem Benützer verrechnet. Dazu wird 
ein Übernahme- & Abgabeprotokoll erstellt, welches vom Veranstalter unterzeichnet wird. 
 
 
Zahlungskonditionen 
 
Dauerbelegungen werden 2-mal jährlich jeweils im Januar/Februar und im Juli/August ver-
rechnet. Einzelbelegungen werden spätestens 3 – 4 Wochen nach der Nutzung in Rechnung 
gestellt. Sämtliche Rechnungen sind innerhalb von 30 Tage netto zu bezahlen. Bei grossen 
Veranstaltungen kann auch eine Vorauszahlung eingefordert werden. 
 

 
Mehrwertsteuer 
 
Alle Preise sind in CHF, exkl. MWST angegeben. Sportveranstaltungen sind nicht MWST-
pflichtig, alle übrigen Dienstleistungen sind MWST-pflichtig. 

 
 

Gültigkeit 
 
Dieser Gebührentarif wurde am 6. August 2024 vom Gemeinderat beschlossen und hat ab 1. 
September 2024 Gültigkeit. 


